
Die Diskriminierung und Verfolgung aller 
antiimperialistischen Kräfte setzte sich dann, 
als der Einsatz der Strafjustiz Ende der sechzi
ger Jahre nicht mehr erforderlich und opportun 
schien, in Gestalt der im Bereich des Arbeits
und Verwaltungsrechts liegenden berüchtigten 
„Berufsverbote“ fort. Mittels dieser werden De
mokraten von der Ausübung öffentlicher Ämter 
ferngehalten, um jegliche Breitenwirkung anti
imperialistischen Ideengutes unmöglich zu ma
chen. Diese Aufgabe fiel nunmehr dem Staats
apparat und der Verwaltungsjustiz zu. So, 
glaubte man, könne jegliche mißliebige Bewe
gung im Volke erstickt werden. Jedoch bewies 
die weitere Entwicklung, die eine außerparla
mentarische Opposition, Revolten unter der 
Studentenschaft und der Jugend überhaupt her
vorbrachte, daß die Versuche, selbständiges 
politisches Denken im Volke zu ersticken, die 
Widersprüche nicht aufhoben, sondern nur 
noch verschärften. Im Ergebnis solcher Ein
schnürung und Ausschließung von der Macht 
sowie der Oktroyierung imperialistischer Denk
modelle entstanden auch anarchistische Terror
gruppen als ureigenstes Produkt dieser Zuspit
zung von Widersprüchen durch das Monopolka
pital.92

Zur reaktionären Politisierung der Justiz ge
hört auch die Duldung der kriminellen Um
triebe neonazistischer und anderer rechtsradika
ler Kräfte93 sowie die Ermunterung von Verbre
chern, die interventionistische konterrevolutio
näre Anschläge auf die DDR und deren Bürger 
oder auf andere sozialistische Staaten ausfüh
ren.94 Die Justizfarcen, die bei diesen Tätern - 
soweit sie überhaupt je vor Gericht stehen - 
veranstaltet werden,95 offenbaren besonders dra
stisch das reaktionäre, volksfeindliche und frie
densgefährdende Wesen jener Strafjustiz.

1.2.5.2.
Inflationistische Tendenzen 
des imperialistischen Strafrechts
Die Entwicklung der Herrschaft des Monopol
kapitals und die Unterordnung des Staates un
ter die separaten Interessen des Monopolkapi
tals brachte eine zweite für das imperialistische 
Strafrecht typische Tendenz hervor: die Inflation 
der Strafgesetzgebung. Sie wird nur verständlich, 
wenn sie vor dem Hintergrund der Verengung 
der sozialen Basis der Herrschaft der Monopol
bourgeoisie gesehen wird. Das monopolkapitali
stische Interesse steht nicht nur in antagonisti
schem Verhältnis zum Interesse der Arbeiter

klasse, sondern ist auch separates Interesse 
gegenüber den Interessen anderer Teile der 
Bourgeoisie, der Handwerker und Gewerbetrei
benden. Mit dem Ausbau ihrer Machtpositio
nen mußte die Monopolbourgeoisie sich notge
drungen auch gegenüber diesen Teilen der 
Bourgeoisie und des Kleinbürgertums durchset
zen und die Verwirklichung ihrer Separatinter
essen, notfalls gewaltsam, durch Einsatz des 
Strafrechts absichern.

Es ist daher nicht zufällig, daß schon kurz 
nach Erlaß des Reichsstrafgesetzbuches 1871 
mehr und mehr „strafrechtliche Nebengesetze“ 
erlassen wurden. Sie dienten einerseits der un
gehinderten Durchsetzung der aggressiven mili
taristischen Ziele, die schließlich in den ersten 
Weltkrieg einmündeten, und andererseits der 
innenpolitischen Befestigung der Macht sowie 
der besonderen ökonomischen Politik des Mo
nopolkapitals über seine Finanz- und Steuerpo
litik. Die Monopolbourgeoisie war sich der Zu
stimmung der Massen des Volkes wie auch 
anderer Teile der Bourgeoisie zu ihrer Politik 
und der neuen von ihr geschaffenen sozialen 
Ordnung so wenig sicher, daß sie - unmerklich 
zunächst und später für jedermann offenkundig 
- begann, alles und jedes strafrechtlich abzusi- 
chem. Es gab schließlich kaum eine regierungs
politische Maßnahme ernsterer Natur, deren 
Verwirklichung nicht auf irgendeinem Wege 
strafrechtlich erzwungen werden konnte.
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